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I.Beiblatt Beibla.tt zur Pa.rlamentskorrosponden.Z, ·10. Jänner 1956 

Unter~ichta!1nister Dr. Drimmel über die Dauer de, .Sohulferien 

A 1'1 f.ra g e b.e a·n t w 0 I' t u n>5 

In Be~ntwortung der Antrage ~er Abg~ Z eil 1 i n5 e rund 
Oenos8en Tom 20. Dezember 195ß, betreffend die zeitgSi'eöhte Planung der Sohul~ 
terien. teilt Bundesminister für Unterricht Di'. -D I' i m m e 1 fOlgendes mit: 

'~ie derzeit in österreioh bestehende Vorschrift für.die Dauer der. 
Weihnachtsferien geht auf ,da.s Jahr 1928 zurück (Erlass de.s B~ndesmi,nisteriums für 

, . 
Unterricht vom 12. Jäl'l;her 1928, Z.8l6 VE Nr.l2, auf (J~t1d des Iünis.terra.tsbe-

. . 

sc;hlusses VOm 21. Dezember 1927). D~naoh dauern die Schulferi~n zu Weihnaoht,en 
jeweils vom 24. Dezember bis einsehliosslich 2. Jänner. 

D1eseaus dem Jahre 1928 sta.mmende Vorschrift wurde im Ja.hre 1949 -
nach Behebung der na.ch dem Kriege besta.ndenen Beheizungsschwierigkeiten-. 

neuerdings verlautbart (Verordnungsblatt für den Dienstbereich des Bundes­
ministeriums tür Unterricht Nr. 28/49) und sie st~ht seither unverändert i~ 
Kraft. 

iohin handelt es sich bei der in der Abfrage bea.nstandeten Anbera.umu~3 
der Weihnacht.terien nioht um eine willkürliche Improvisation der Unterrichtsver­
waltun~. wie dies in der Anfrage angedeutet wird ., sondern-um die ~wendung 

einer seit 25 J!:\hren gehörig verla.utbarten und seither in Kraft stehenden Vor­
sebr1ft, die besa.gt, dass 

die Weihna.ehtsferien in jedem Jahr a.m 24. Dezember zu beginnen haben und 
\ 

da.ss sie mit dem 2. Jänner enden. 
Sohon aus dem Vorgesagten ergibt sieh, dass die Öffentlichkeit anläss .. 

lieh der letzten Weihncohtsferien nioht mit einer kurz vor den Feiertagen erlasse­
nen ad hoc-Regelung vor eine erstmalige neue Situation gestellt worden ist. Von 
einer solohen Uberraschung kann UmSO weniger die Rede sein, a.ls das Bundes­
min1ate»ium tur Unterricht soit Oktobe~ v.J. ~ei verschiedenen Anlässen darauf 
aufmerksam gemacht hat, dass mit einer Beiseitesohiebung der gültigen Ferie~ 
ordnUig nicht gerechnet werden sollte. Dieses Aviso ist u.a. bei folgenden ~ 

, 
lässen verla.utbart worden~ 

1. Im Erlass des Bundesministeriums für Unterricht an die Landesschul­
behör~en vom 19. Oktober 1955, Zl.89.l45/IV~l5/55; wegen der eventuell unter­
bliebenen Zirkulierung dieses Erlasses bei den lokalen Sehulbeh5rdenwäro bei 

der jeweil1genLandesschulbehörde einzuso~eiten. 
2. loh selbst habe am-15.November 1955-1n der Sitzung des Finanz~ 

und Budgetauasohusses auf' die Fra.ge des Abg. Strasser ausd~oklich erklärt, dass Oi 

ait der Anwendung der bestehenden Ferienordnung sein Bewenden habe und dass 
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2. Be-ibla.tt Beiblo.ttzur Parlamontske»:'responde~ 10. Jänner 1956 

sohin mit der Erstreckung ,dei Weihnaohtsferien über den 2. ~anne~ hinaus nicht 

gerechnet warden clüt"1e. (Siehe hiezu Parlamentskorrespohdenz vdm 15. November 19551 ) 

Diese meine Erklärung wurdain den'Tageszeitungen ausgiebig gebracht und 

kommentiert. 

3. In der Folgezeit hat d&s Bundesministerium fürUnterrioht am 
! . 

19.November 1955 in einer Aussendung an die Presse die derzeit in Kraft stehende 

Ferienordnun;sder Öffentliohkeit nochmals in Erinnerung gebracht. Nach der h.o. 

Beobachtung haben die Tageszeitungen diese Aussendung od,er Teile derselben fast 

durohwegs abgedruckt. 

4 •. Sohliess11ch habe ioh am 5. 'Dezember 19'5S .1tl e·1ner Rundfunkansprache 

die Elternschaft nochmals auf die in Kraft stehende Ferienordnung aufmerksam ge~ 

• ..,h t und die Gründe für' die Handhabung dieser Ferienordnung erläutert'.' 

loh weise sohin den VorWurf, die Unterrichtsverwaltung hätte 

lheuerwenige T~ge vor ,Weihna.chten verlautbart, dass der Unterricht bereits am 

2.Jänner 1956 w1~der beginnt',als unhaltbar zurück. 

Die in der gOG,enständliohen Anfrage angedeuteten Gründe für die in 

Eltern- und Sohülerkreisen aufgetretene Unruhe sind zum Teil ieider ebenfalls 

nioht zutreffend. Mir liegen derzeit eiie Ergebnisse einer sorgffi.ltigen Untereu,. 

ehun{t de.r fragliohen Zwi schenfälle, die in Zusammenha.ng rni t -der Weihr1a.~htsfe*il3~ 
ordnung aufgetreten sind, vor. Es erGibt sioh, dass in versohiedenen mllen-die 

Aktionen von schulfremden Faktoren aus Gründen, die mit dem öffentlichen Unterrioht 

wenig zu' tun ha.ben, vorberei tat und in S~ene eaBe~zt worden sind. Ich behalte mir 

vor, der Öffentliohkeit demnächs.:t diese Zusammenhänge aufzudecken. 

Den aus wirklichen familiären Gründen und aus sachlichen Erwägungen 
o 

botroffenen Eltern, wiederhole ich bei dieser Gelegenheit die von mir bei anderen 

Anlässen aufgezeigten Gründe~ 

die im wesentlichen darauf hinauslaufen, dass för die Anwendung der in Kraft 

s_ehenden Ferienordnungen in erster Linie Anliegen des öffentlichen 

Un1erriohts ma.ssgeben~ sind und dass ioh meine Verantwortung als RessQrt­

leiter nioht da.hin auffassen kann, dass ich diese mir anvertrauten 

Interessen eilfertig zugunsten and.erer, dem Schulwesen ferner liegenden 

Interessen zurückstelle. 
. ," , 

Ich könnte mir vorstellen, dass in der 'gesetzgebenden Körpereohaft 

~er Republik der Unterriohtsminister interpelliert wird, weil er in einem be­

stimmten Falle aus wiohtigen Gründe~ von der Anwendung der bestehenden Ferienvor-
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3. Beiblatt l3eibln.tt zur Pa.rle.mentskorrespond.onz lO~ Jänner 1956 

sohritt a.bgeht und die Feria.ltage andei"s a.nberaumt. Na.ch dem Vorgesagten werden 
Sie a.ber mein Erstau'nen darüber veratelieh, da.ss de'r Unterricht.minister in; eben 
dieser Körperschaft wegen der pflichtgemässen'Durchführung bestehender Vorschrif­
ten interpelliert wird, 

Zusa.mmenfasse,nd darf ioh soh1n festhalten, da.ss es weniger der künftigen 
zeitgerechten Planung der Sohulferien bed~f als vielmehr der Anwendung jer 

, 
bestehenden Vorsohrift~n. und zwar bis zu dem Zeitpunk.'$, in dem diese Vorschriften 
cuf Grund einer ... derzeit noch ma.ngelnden - gesetzlichellErtnäohtigung eventuell 
duroh andere ersetzt werden. Diese letztere Verhaltungsweise werde ich mir ~uoh 
in"Hinkunft a.ngelegen sein la.ssen." 

..... -...... -

-. 

373/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




